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Bauvertragsrecht

Widerruf von Bauverträgen 
(Teil 2/2)

Der Widerruf von Bauverträgen kann ein-
schneidende  Konsequenzen  haben.  Ich 
möchte dieses wichtige Thema deshalb an-
hand  einiger  aktueller  Urteile  beleuchten. 
Nachfolgend  lesen Sie  die  Fortsetzung  von 
NewsLetter 2024-5.

Die  im  ersten  Teil  (NewsLetter  2024-5) 
vorgestellten Entscheidungen betreffen Ver-
tragsschlüsse außerhalb der Geschäftsräume 
(§ 312b BGB) des Handwerkers bzw. Bauun-
ternehmers, also z. B. auf der Baustelle oder 
auf Messen.

Dasgleiche dürfte aber auch dann gelten, 
wenn der Vertrag mit dem Verbraucher un-
ter  ausschließlicher  Verwendung  von  Fern-
kommunikationsmitteln (E-Mail, Telefon, Te-
lefax, Brief etc. - Fernabsatzverträge, § 312c 
BGB) geschlossen wurde.

Mit Bauleistungen sollte also erst begon-
nen werden, wenn das Widerrufsrecht nicht 
mehr ausgeübt werden kann, also z. B. nach 
Widerrufsbelehrung  und  Ablauf  der  Wider-
rufsfrist  oder  wenn  der  Verbraucher  nach 
Widerrufsbelehrung  ausdrücklich  verlangt 
hat,  dass  der  Unternehmer  seine  Leistung 
bereits  vor  Ablauf  der 14-tägigen  Frist  er-
bringe (§ 357a Abs. 2 Nr. 1 BGB).

In Einzelfällen, z. B. bei Notfalleinsätzen, 
kann  dem  Verbraucher  bei  außerhalb  der 
Geschäftsräume  geschlossenen  Verträgen 
ausnahmsweise auch einmal kein Widerrufs-
recht zustehen (§ 312g Abs. 2 Nr. 11 BGB).

Eine  weitere  interessante  Entscheidung 
fällte das Oberlandesgericht (OLG) Karlsru-
he (Beschluss vom 14. April 2023, Az. 8 U 
17/23). Dort hatte der Verbraucher (V) den 
Handwerker (H) auf der Baustelle, also au-
ßerhalb der Geschäftsräume des H, mit zu-
sätzlichen Leistungen beauftragt.

Das OLG führte aus: Nachtragsvereinba-
rungen über zusätzliche Leistungen des Un-
ternehmers sind - anders als einseitige Än-
derungsanordnungen  des  Bestellers  gemäß 
§ 650b Abs. 2 BGB - rechtlich selbständige 
Werkverträge. Sie können daher selbständig 
widerrufen werden (so auch Retzlaff in Grü-
neberg, BGB, § 650l Rn. 2), auch wenn sie 
mit  dem Hauptvertrag „zusammenhängen“, 
wenn  sie  die  nach  dem  Hauptvertrag  ge-
schuldeten  Leistungen  nur  ergänzen  oder 
wenn sie lediglich solche zusätzlichen Leis-
tungen zum Gegenstand haben, die zur Her-
stellung eines funktionstauglichen Werks er-
forderlich sind.

Auf  eine  konkrete  Überraschung  oder 
Überrumpelung des Verbrauchers oder dass 
die Überrumpelungssituation ursächlich zum 
Vertragsschluss durch den Verbraucher ge-
führt hat, kommt es nicht an.
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Dass  den  widerrufenen  Nachträgen  per-
sönliche  Gespräche  zwischen  den  Parteien 
und  schriftliche  Angebote des  H vorausge-
gangen waren, so dass der V weder „unter 
psychischen Druck geraten konnte“ noch „ei-
nem  Überraschungsmoment  unterlag“,  än-
dert an der Widerruflichkeit nichts.

Die  Ausübung  des  Widerrufsrechts  ist 
auch nicht treuwidrig (§ 242 BGB). Das ist 
nach einer umfassenden Bewertung der ge-
samten Fallumstände und unter Berücksich-
tigung  der  beiderseitigen  Interessen  zu 
beantworten. Dass der V Teilabnahmen er-
klärt und die Rechnungen des H bezahlt hat, 
lässt die Ausübung des Widerrufsrechts nicht 
als rechtsmissbräuchlich erscheinen. Ebenso 
wenig, dass die Rückgewähr der Bauleistun-
gen nicht möglich ist und der V dem H den-
noch  keinen  Wertersatz  schuldet.  Dass  V 
keinerlei schutzwürdiges Eigeninteresse hat-
te, die Verträge zu widerrufen, hat H nicht 
aufgezeigt.

Interessant ist auch das erst jetzt veröf-
fentlichte  Urteil  des  Landgerichts  (LG) 
Darmstadt vom  7.  Juli  2023  (Az.  17  O 
23/22). Dort ging es um einen Wintergarten 
zur  Selbstmontage  (Bausatz),  dessen  Ele-
mente der Unternehmer (U) nach den indivi-
duellen  Maßen  und  Gestaltungswünschen 
des  Verbrauchers  (V)  anfertigen  und  mit 
Montageanleitung an den V liefern sollte.

Der  Vertragsschluss  fand  im  Wohnhaus 
des V statt.  V leistete eine Anzahlung,  wi-
derrief dann aber den Vertrag und forderte 
die Anzahlung von U zurück.

Das LG entschied: V hat keinen Anspruch 
auf Rückzahlung der Anzahlung aus §§ 355 
Abs. 3, 357 Abs. 1 BGB, weil es sich nicht 
um  einen  Werkvertrag,  sondern  um  einen 
Werklieferungsvertrag handelt,  bei  dem ein 
Widerrufsrecht  nach  §  312g  Abs.  2  Nr.  1 
BGB ausgeschlossen ist.

Zwar liegt  ein außerhalb des Geschäfts-
raums des U geschlossener Verbraucherver-
trag im Sinne des § 312b Abs. 1 BGB vor, so 
dass nach § 312g Abs. 1 BGB dem V ein Wi-
derrufsrecht gemäß § 355 BGB zusteht.

Aber es handelt sich um einen Werkliefe-
rungsvertrag (§  650 Abs.  1  BGB),  der  die 
Voraussetzungen des § 312g Abs.  2 Nr. 1 
BGB erfüllt.

Die  Abgrenzung  zwischen  Werkvertrag 
und Werklieferungsvertrag erfolgt nach dem 
Schwerpunkt der Leistung. Werkvertrag: der 
Schwerpunkt liegt auf der Herstellung eines 
Werkes; Werklieferungsvertrag: der Schwer-
punkt liegt auf der Besitz- und Eigentums-
verschaffung  -  hier  Herstellung  und  Liefe-
rung der Bauteile, keine Montage.

Auch das Tatbestandsmerkmal  der Kun-
denspezifikation im Sinne des § 312g Abs. 2 
Nr. 1 BGB ist zu bejahen, weil die Bauteile 
nicht nur aus einer Liste des U ausgewählt, 
sondern  nach  den  individuellen  Wünschen 
des V angefertigt werden sollten. Daran än-
dert  nichts,  dass  im  Vertrag  lediglich  die 
Grundmaße angegeben waren und die indivi-
duellen Maße erst später, und zwar bei ei-
nem Aufmaß, festgelegt werden sollten.

RA Dr. Christian Schwertfeger 
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